Bekanntmachung
Uber die 6ffentliche Auslegung des Entwurfs der
Erganzungssatzung ,Lange Silldorfer StraBe 17“ der Gemeinde Sulzetal Ortsteil Dodendorf
geman § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Durch Gemeinderatsbeschluss Nr. 070/2025 am 06.11.2025 wurde der Entwurf der Erganzungssatzung
.Lange Silldorfer Strale 17“ der Gemeinde Siilzetal Ortsteil Dodendorf bestétigt, die Begrindung
einschlieBlich Artenschutzrechtlicher Einschatzung gebilligt und die Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
sowie die Beteiligung der Behdrden und betroffenen Trager offentlicher Belange gem. 8 4 Abs. 2 BauGB
festgelegt.

Der raumliche Geltungsbereich der Ergdnzungssatzung ,Lange Sulldorfer Stralle 17“ der Gemeinde
Silzetal Ortsteil Dodendorf soll in der Gemarkung Dodendorf aus der Flur 2 teilweise die Flurstiicke
336/64 und 757 mit einer Grof3e von 1.004 gm umfassen.
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Ziel und Zweck der Planung
Die Erganzungssatzung soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine Wohnbebauung auf
dieser Flache schaffen.

Die Planungsunterlagen zum Entwurf mit Satzung, Begriindung und Artenschutzrechtlicher
Einschéatzung liegen in der Zeit vom

vom 17.11.2025 bis einschliel3lich 19.12.2025

im Verwaltungsgebaude der Gemeinde Silzetal (Container-Hofseite) Buro
Bauverwaltung/Bauleitplanung, Alte Dorfstrale 26 in 39171 Silzetal OT Osterweddingen
wahrend der Dienststunden

Montag 08:00 — 12:00 Uhr und 13:00 — 15:00 Uhr
Dienstag 08.00 — 12.00 Uhr und 13.00 — 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 — 12.00 Uhr und 13.00 — 15.00 Uhr

Donnerstag  08.00 — 12.00 Uhr und 13.00 — 16.30 Uhr

und nach telefonischer Terminvereinbarung unter 039205-64642 sowie im Internet unter
https://www.gemeinde-silzetal.de (Bekanntmachungen) zu jedermanns Einsicht dffentlich aus.



https://www.gemeinde-sülzetal.de/

Wéhrend dieser Auslegungsfrist kdnnen von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf der
Erganzungssatzung schriftich oder wahrend der allgemeinen Dienststunden zur Niederschrift
vorgebracht werden.

Anregungen und Stellungnahmen kdnnen auch per E-Mail abgegeben werden, an:

E-Mail Adresse: bauamt@gemeinde-suelzetal.de unter Benennung des Betreffs:

Entwurf Ergdnzungssatzung ,Lange Siilldorfer Stralle 17 der Gemeinde Silzetal OT Dodendorf.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht wahrend der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei
der Beschlussfassung zum Bebauungsplan gemafl § 4a Abs. 6 BauGB unbertcksichtigt bleiben
kénnen, sofern die Gemeinde Sulzetal deren Inhalt nicht kannte und nicht hatte kennen missen und
deren Inhalt fir die RechtméaRigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Da das Ergebnis der Behandlung der Bedenken und Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der
Anschrift des Verfassers zweckmafig.

Datenschutzinformation:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art.6 Abs. 1 Buchstabe e
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit Art.6 Abs.3 Buchstabe b DSGVO und § 3
Baugesetzbuch. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzinformation im Rahmen
der Bauleitplanung.

Silzetal,.......

Jorg Methner Dienstsiegel
Blrgermeister


mailto:bauamt@gemeinde-suelzetal.de

Gemeinde Silzetal

Erganzungssatzung
,Lange Sulldorfer Stral3e 17¢
Ortsteil Dodendorf

gemal 8 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB

ENTWURF

Fassung vom 16.10.2025

Praambel

Aufgrund des 8 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geé&ndert worden ist hat der

Gemeinderat der Gemeinde Sulzetal in seiner Sitzung am folgende

Erganzungssatzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der Erganzungssatzung umfasst einen Teil des Flurstiickes
336/64 und eine kleine Teilflache des Flurstiickes 757 der Gemarkung Dodendorf, Flur 2, mit

einer Gesamtgrofie von 1.004 m2.



Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist in der Karte als Anlage 1 festgesetzt und ist

Bestandteil dieser Satzung.

8 2 Zulassigkeit von Vorhaben

Die im Geltungsbereich gelegenen Flachen werden gemal § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB als Teill

des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Dodendorf festgelegt.

Fur Bauvorhaben im Geltungsbereich gelten die planungsrechtlichen Vorschriften des § 34
BauGB.

8 3 Naturschutzrechtliche Regelungen

Die Errichtung oder wesentliche Anderung baulicher Anlagen im Sinne der baurechtlichen
Vorschriften innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches der Ergénzungssatzung stellen
Eingriffe in Natur und Landschaft dar, Uber deren Zulassigkeit innerhalb des erforderlichen

nachgeordneten Zulassungsverfahrens entschieden wird.
8 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer ortstiblichen Bekanntmachung in Kraft.

Gemeinde SUlzetal, ........ooveeveeeiieee e

Birgermeister/in
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ANLAGE 1:

Ergdnzungssatzung "Lange Siilldorfer Strae 17"
der Gemeinde Siilzetal, OT Dodendorf

Abgrenzung des Geltungsbereichs der

einzubeziehenden Teilflachen der Flurstiicke 336/64
und 757 nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

Grenze des raumlichen
Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)




VERFAHRENSVERMERKE

. Beschliusse

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat Sulzetal hat nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in seiner Offentlichen Sitzung am

den Beschluss zur Aufstellung der Erganzungssatzung ,Lange Sulldorfer

Stral3e 17" Gemeinde Silzetal, Ortsteil Dodendorf gefasst.

Der Beschluss wurde am im Amtsblatt der Gemeinde Siilzetal ortsiiblich

bekannt gemacht.

Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat Sulzetal hat in seiner 6ffentlichen Sitzung am den Entwurf

der Ergdnzungssatzung mit Begrindung gebilligt und zur 6ffentlichen Auslegung gemaf § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.

Des Weiteren wurde beschlossen, dass das Verfahren nach § 13 BauGB angewandt wird.

Abwagungsbeschluss

Der Gemeinderat Sulzetal hat in seiner Offentlichen Sitzung am die

vorgebrachten Anregungen und Hinweise der Offentlichkeit sowie die Stellungnahmen der
berihrten Behorden und sonstige Trager oOffentlicher Belange zum Entwurf der

Ergénzungssatzung mit Begriindung gepruift.

Das Ergebnis ist geméanR § 3 Abs. 2 BauGB mitgeteilt worden.

Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat Sulzetal hat in seiner Offentlichen Sitzung am die

Erganzungssatzung als Satzung beschlossen.
Die Begriindung wurde gebilligt.

Gemeinde SUlzetal, ........ooovvveeeieeeeeeee e,

Blrgermeister/in



Verfahren

1.

Offentlichkeitsbeteiligung

Der Entwurf der Erganzungssatzung mit Begriindung hat in der Zeit vom

bis einschliellich gemal § 3 Abs. 2 BauGB dffentlich im Bauamt der

Gemeinde Suilzetal ausgelegen.

Die offentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, dass Anregungen wahrend der
Auslegungsfrist von jedermann zur Ergdnzungssatzung vorgebracht werden kénnen, am

im Amtsblatt der Gemeinde Siilzetal bekannt gemacht worden.

Des Weiteren erfolgte der Hinweis, dass die Bekanntmachung sowie die auszulegenden

Unterlagen zeitgleich ins gemeindliche Internet-Portal eingestellt werden.

Gemeinde SUlzetal, ........ooovveeeeiieeeee

Birgermeister/in

Behdrdenbeteiligung
Die berthrten Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemalR § 13

Abs. 2 Nr. 3 BauGB mit Schreiben vom zur Abgabe einer Stellungnahme

zum Entwurf der Ergédnzungssatzung mit Begrindung aufgefordert.
Sie wurden gleichzeitig tber die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB benachrichtigt.

Gemeinde SUlzetal, ........ooovvveeeiieeee e,

Blrgermeister/in

Ausfertigung

Die Erganzungssatzung in der Fassung vom wird ausgefertigt.

Gemeinde SUlzetal, ........ooovveeeeiieeeeee e,

Birgermeister/in



4. Bekanntmachung der Satzung
Der Satzungsbeschluss der Erganzungssatzung ,Lange Silldorfer Stral3e 17“ der
Gemeinde Siilzetal im Ortsteil Dodendorf sowie die Stelle, bei der die Satzung auf Dauer
wéhrend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und tiber den Inhalt

Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtsblatt der Gemeinde Silzetal am

bekannt gemacht worden.

Des Weiteren erfolgte der Hinweis, dass die Bekanntmachung sowie die in Kraft getretene

Erganzungssatzung ins gemeindliche Internet-Portal eingestellt werden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mangeln der Abwégung sowie die Rechtsfolgen (8 215 Abs. 2
BauGB) und weiter auf Falligkeit und Erléschen von Entschadigungsanspriichen (§ 44

Abs. 3 Satz 1 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist am in Kraft getreten.

Gemeinde SUlzetal, ........ooovveeeeeieeeeee

Birgermeister/in

5. Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften § 215 BauGB
Eine nach § 214 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
sowie beachtliche Mangel des Abwéagungsvorganges sind innerhalb eines Jahres nicht

geltend gemacht worden.

Gemeinde SUlzetal, ........ooovveeeeeieeeee

Blrgermeister/in
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Erganzungssatzung
,Lange Sulldorfer Stral3e 17¢

gemal 8§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

ENTWURF

Artenschutzrechtliche Einschatzung

Fassung vom 16.10.2025

Vorhabentrager: Gemeinde Silzetal
Alte DorfstralRe 26
39171 Sulzetal

Planungsbiro: IVW Ingenieurbiiro GmbH
Calbische StraRe 17
39122 Magdeburg
Tel: +49 391 4060-300

E-Mail: info@ivw-ingenieure.de
Projekt-Nr.: 10-25-150 (120-25-077)
. e

EIN UNTERNEHMEN DER BPM-GRUPPE @
www.bpm-gruppe.de
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INGENIEURBURO

1 Einleitung

Die Gemeinde Silzetal beabsichtigt im Ortsteil Dodendorf die Aufstellung einer Ergdnzungs-
satzung gemanR § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB). Ziel der Planung ist die Einbezie-
hung eines bislang dem Auf3enbereich zugeordneten Teilbereichs der Flurstliicke 336/64 und
757, Flur 2, Gemarkung Dodendorf, in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Damit soll
die planungsrechtliche Grundlage fur eine Wohnnutzung auf dem Grundstiick ,Lange Salldor-
fer StraRe 17" geschaffen werden. Der nordwestliche Grundsticksteil gehort bereits zum In-
nenbereich und war zuvor mit einem Wohnhaus bebaut, das inzwischen weitgehend zurick-

gebaut wurde. Das Grundstuiick ist vollstandig verkehrs- und medientechnisch erschlossen.

Die zu Uberplanende Flache umfasst rund 0,1 ha und fiigt sich harmonisch in den vorhandenen
Siedlungszusammenhang am sudlichen Ortsrand von Dodendorf ein. Die Ergédnzungssatzung
tragt zur stadtebaulichen Abrundung entlang der Langen Siilldorfer Straf3e bei und wahrt die
Grundzuge der bestehenden Ortsstruktur. Nach derzeitiger Rechtslage liegt die Flache im bau-
planungsrechtlichen Au3enbereich geman § 35 BauGB, in dem eine Wohnnutzung unzulassig
ist, da sie den offentlichen Belangen nach § 35 Abs. 3 Nr. 7 BauGB (Zersiedelungsverbot)

widerspricht.

Gemal § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB kann die Gemeinde einzelne Aul3enbereichsflachen durch
Satzung in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbeziehen, sofern sie an diesen an-
grenzen, durch die bestehende Bebauung gepragt sind, eine geordnete stadtebauliche Ent-
wicklung gewahrleisten und keine UVP-pflichtigen Vorhaben vorbereiten. Diese Vorausset-
zungen sind im vorliegenden Fall erfillt: Die Flache grenzt unmittelbar an den Innenbereich
an, ist technisch erschlossen und stadtebaulich vorgepragt. Eine Ausweitung der Bebauung in

unerschlossene Freiraume erfolgt nicht.

Die Aufstellung der Ergdnzungssatzung erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB;
eine Umweltprifung ist gemal den gesetzlichen Vorgaben nicht erforderlich. Die nachfol-
gende artenschutzrechtliche Einschatzung bildet die Grundlage zur Beurteilung potenzieller

Auswirkungen auf besonders und streng geschutzte Arten.
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1.1 Rechtliche Grundlagen

Fur die vorliegende artenschutzrechtliche Einschatzung sind die Bestimmungen des besonde-
ren Artenschutzes gemal3 § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mal3geblich. Diese
Norm enthalt Verbote zum Schutz besonders und streng geschutzter Tier- und Pflanzenarten.
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es insbesondere untersagt, wildlebenden Tieren der beson-
ders geschutzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten sowie ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren. Darlber
hinaus ist die erhebliche Stérung streng geschitzter Arten und europaischer Vogelarten wah-
rend sensibler Lebensphasen (z. B. Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Uberwinterung, Zug)
verboten, wenn hierdurch eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popu-
lation eintritt. Ebenso dirfen Fortpflanzungs- und Ruhestatten geschitzter Tierarten sowie

Standorte besonders geschuitzter Pflanzen nicht zerstdrt oder beeintréchtigt werden.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG gelten Arten der Anhange A und B der EG-Arten-
schutzverordnung, des Anhangs IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) sowie alle
europaischen Vogelarten als besonders geschitzt. Streng geschitzte Arten bilden eine Teil-
menge hiervon und umfassen insbesondere Arten des Anhangs A der EG-Artenschutzverord-
nung, des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie der Spalte 3 der Bundesartenschutzverord-
nung (BArtSchv).

Fiur zulassige Eingriffe nach § 15 BNatSchG oder Vorhaben im Sinne des 8§ 18 Abs. 2
BNatSchG gelten gemal § 44 Abs. 5 BNatSchG besondere Mal3gaben. Das Totungs- und
Verletzungsverbot greift nicht, wenn das Risiko fir betroffene Arten nicht signifikant erhéht
wird und die Beeintrachtigung unvermeidbar ist. Entsprechendes gilt, wenn die 6kologische
Funktion betroffener Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten im rdumlichen Zusammenhang erhal-
ten bleibt.

Zur Sicherung der 6kologischen Funktionalitat konnen Vermeidungs- und Minimierungsmar3-
nahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaflihahmen (CEF-Maflinahmen - Continuous Ecolo-
gical Functionality measures) festgelegt werden. Diese gewahrleisten die kontinuierliche 6ko-
logische Funktion betroffener Lebensstatten und missen in unmittelbarem raumlichen Bezug
zum Habitat stehen. Kénnen Beeintrachtigungen trotz dieser Mal3hahmen nicht ausgeschlos-
sen werden, sind ergadnzende KompensationsmaRnahmen (FCS-Maflinahmen - Favor-
able Conservation Status) erforderlich, um eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes

der betroffenen Arten zu vermeiden.
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Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten sind gemalR § 45 Abs. 7 BNatSchG zu-
lassig, sofern keine zumutbaren Alternativen bestehen und sich der Erhaltungszustand der
Populationen nicht verschlechtert. Fuihrt die Anwendung der Vorschriften im Einzelfall zu einer
unzumutbaren Belastung, kann gemaf § 67 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG eine Befreiung erteilt

werden.

1.2 Methode

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Einschatzung des Vorhabens sind folgende Arbeits-

schritte systematisch durchzufihren:

1. Die fur das Vorhaben potenziell artenschutzrechtlich relevanten Arten bzw. Artengrup-
pen im Wirkraum werden auf Grundlage der vorhandenen Habitatstrukturen sowie un-
ter Bezugnahme auf den Artenschutzfachbeitrag zum Entwurf des Bebauungsplans
»Hinter dem Busch* im Ortsteil Dodendorf der Gemeinde Sulzetal (Stand: April 2024)

ermittelt.

2. Prufung auf das Vorliegen eines Verbotstatbestandes gemaf § 44 Absatz 1 BNatSchG

fur die oben genannte Art,

3. Sofern ein Verstol3 gegen artenschutzrechtliche Verbote droht, ist zu prufen, ob dieser
durch geeignete Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- und Kompensationsmalf3-
nahmen gemal §44 Absatz5 Satz 3 BNatSchG vermieden werden kann (Abwen-

dung).

4. Kann ein Verstol3 nicht ausgeschlossen werden, ist zu prifen, ob die Voraussetzungen
fur die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach 8§ 45 Absatz 7 BNatSchG oder ei-

ner Befreiung gemaf 8§ 67 BNatSchG vorliegen.

Die abschlieRende Entscheidung Uber die Zulassigkeit des Vorhabens im Hinblick auf mogli-
che artenschutzrechtliche Ausnahmen oder Befreiungen trifft die zustandige untere Natur-

schutzbehorde.
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1.3 Lage des Vorhabens und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Das geplante Vorhaben befindet sich etwa 250 m siidwestlich des Ortskerns von Dodendorf
innerhalb der gleichnamigen Gemarkung (vgl. Abbildung 1). Die Planflache grenzt stdlich an
die Ortsstral3e ,Lange Siilldorfer Straf3e” und umfasst in der Flur 2 Teilbereiche der Flurstiicke
336/64 und 757. Die Flache weist eine Groé3e von rund 0,1 ha auf und wird derzeit als intensiv

genutztes Griunland bewirtschaftet.

Zur Erfassung potenziell relevanter Arten wurde auf Grundlage der artenschutzrechtlich zu
erwartenden Zielarten ein Untersuchungsbereich festgelegt, der das geplante Baufeld um ei-
nen 10 m breiten Puffer erganzt. Innerhalb dieses Bereichs treten unterschiedliche Nutzungs-

und Vegetationsstrukturen auf, darunter:
e eine lockere Strauch-Baumhecke 6stlich der Planflache,

e Ruderalfluren entlang der Ortsstral3e ,Lange Stlldorfer Stral3e” nordlich und westlich

des Plangebiets im Bereich der ehemals vorhandenen Wohnbebauung.
Im weiteren Umfeld der Planflache befinden sich zudem:
e Wohnbebauung in etwa 50 m Entfernung westlich,

e nordlich gelegene, teils privat genutzte Flachen mit kleinteiliger landwirtschaftlicher
Tierhaltung und Gartenstrukturen; Gberwiegend ungenutzte, unversiegelte Bereiche
mit Baumen unterschiedlicher Vitalitat, unbefestigten Wegen, diversen Gerétschaften,

Zaunen und einem kleinen Nebengebaude,
o die Bundesstraf3e 71 in rund 250 m Entfernung 6stlich der Flache.

Das Plangebiet liegt in einer durch anthropogene Einflisse stark gepragten Kulturlandschatft,
charakterisiert durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung des nahrstoffreichen Tscherno-
sem-Bodens [1] sowie die Nahe zu Verkehrs- und Siedlungsstrukturen. Zum Zeitpunkt der
Begehung am 08.10.2025 war die Flache mit kurz gehaltenem Gras bewachsen und wies aus
artenschutzfachlicher Sicht lediglich eine geringe Habitatqualitat auf. Entlang der angrenzen-
den Wege wurden auf Ruderalstandorten verschiedene Grasarten sowie stickstoffliebende
Krauter und Stauden festgestellt. Die vorhandenen Biotoptypen sind in den Abbildungen 2 und

3 dokumentiert.

Das Plangebiet befindet sich auRerhalb gesetzlich geschiitzter Gebiete sowie aul3erhalb sons-
tiger relevanter Schutzobjekte, wie Naturdenkmaler oder Flachen des 6kologischen Verbund-

systems.
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Bebauungsplan ,, Hinter dem Busch*
OT Dodendorf (Entwurf: April 2024)

Lange Siilldorfer StralRe

Planflache

Abbildung 1: Lage des Vorhabens [2]

T o

Abbildung 2: Untersuchungsgebiet Abbildung 3: Untersuchungsgebiet

(Blickrichtung: Siden) (Blickrichtung: Nordosten)
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2 Ergebnisse

Die Relevanzprifung dient grundsatzlich der Ermittlung derjenigen Arten/Artengruppen, die im
Untersuchungsraum vorkommen oder potenziell vorkommen kénnten und im Hinblick auf mog-
liche Auswirkungen des Vorhabens zu betrachten sind (Abschichtung). Auf Grundlage der im
Untersuchungsgebiet vorhandenen Habitatstrukturen wird geprift, welche Arten mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit im Planungsraum zu erwarten sind.

Als Bewertungsgrundlage dienen die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefihrten Arten ge-
mafd den vom Bundesamt fur Naturschutz veréffentlichten Verbreitungskarten [3], die Arten-
schutzliste des Landes Sachsen-Anhalt [4] sowie der Artenschutzfachbeitrag zum Entwurf des
Bebauungsplans ,Hinter dem Busch® im Ortsteil Dodendorf der Gemeinde Siilzetal (Stand:
April 2024).

2.1 Vorhandene Lebensraume im Untersuchungsgebiet

In Tabelle 1 erfolgt eine Auflistung der auf der Planflache sowie in unmittelbar angrenzenden
Bereichen vorhandenen Lebensraume. Diese werden jeweils hinsichtlich ihrer potenziellen
wertgebenden Artenausstattung gemafl den einschlagigen naturschutzfachlichen Bewer-

tungsvorgaben kurz charakterisiert.

Tabelle 1: Lebensrdaume im Untersuchungsgebiet

Beschreibung der Lebensraume

Lebensraum: Gehodlze

Gehdlze dienen einer Vielzahl von Tierarten als Lebensraum und beherbergen insbesondere in stérungsarmer
Lage eine artenreiche Vogelfauna. Hier zu nennen sind in erster Linie die Singvogel, die in dichten Strukturen
der Geholze ausreichenden Brutraum finden. Die hhere Baumschicht bietet heimischen Greifvégeln Gelegen-
heit, ihre Horste anzulegen. Vor allem alte héhlenreiche Baume werden neben der Nutzung durch héhlenbesie-
delnde Vogelarten durch einige Fledermausarten genutzt. Ebenso kénnen sie als Rickzugsort xylobionter In-
sekten (insbesondere Kéaferarten) dienen. Fledermause nutzen Gehdlzrander als Leitstrukturen wahrend der

Jagdfluge.
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Beschreibung der Lebensréume

Lebensraum: Ruderalfluren

Ruderalfluren sind spontan entstandene, nicht landwirtschaftlich genutzte Vegetationshestande aus Stauden,
Grasern sowie ein- und zweijahrigen Krautern auf anthropogen stark veréanderten, nahrstoffreichen Standorten.
In optimaler Auspragung bringen ruderale Staudenbestédnde grof3e Blitenmengen hervor, wodurch vor allem
nektar- und pollensammelnde Insekten geférdert werden. Aufgrund des Reichtums an Samereien und Insekten
sind sie als Nahrungshabitat fiir viele Vogelarten pradestiniert. Weniger ausgepragte Ruderalfluren werden da-
gegen oft von Dominanzbesténden einiger weniger Arten gebildet. Beispielhaft sind hier die dichten Brennnes-
selbestande auf stark stickstoffhaltigen Béden zu nennen. Ihr 6kologischer Wert fiir die Fauna ist entsprechend
geringer und reduziert sich auf Arten, die speziell die vorkommenden Pflanzenarten besiedeln, z.B. Tagpfauen-

auge auf Brennnesseln.

Lebensraum: Intensivgrinland

Die Artenvielfalt des Intensivgriinlands ist allgemein sehr eingeschrankt. In erster Linie werden diese zur Nah-
rungssuche (z. B. Greifvdgel, Singvdgel, die angrenzende Biotopstrukturen besiedeln) sowie zur Rast wéahrend
des Zuggeschehens (z. B. Ganse und Silberreiher) genutzt. Nur wenige der relevanten Arten nutzen solche

Flachen zur Reproduktion und Jungenaufzucht (z. B. Feldlerche).

2.2 Ergebnisse der Relevanzpriufung - relevante Arten

Nachfolgend werden die gemaR Anhang IV der FFH-Richtlinie geschitzten Arten bzw. Arten-
gruppen sowie die europaischen Vogelarten aufgefuhrt, die im Rahmen der Relevanzprifung
auf Grundlage der vorhandenen Habitatstrukturen als potenziell vorkommend und damit fur

die artenschutzrechtliche Bewertung relevant eingestuft wurden.

2.2.1 Potenzialanalyse Saugetiere (Feldhamster)

Auf Grundlage der Nachweisdaten gemal Verbreitungskarte [3] sowie der grundsatzlichen
Eignung des Untersuchungsgebiets als potenzielles Habitat kann das Vorkommen des Feld-

hamsters nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

10
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2.2.2 Potenzialanalyse Saugetiere (Fledermause)

Aufgrund der Eignung des Untersuchungsgebiets als potenzielles Habitat, beispielsweise
durch das Vorhandensein von Gehélzen als mdgliche Quartierstrukturen, kann das Vorkom-

men von Fledermausen nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

2.2.3 Potenzialanalyse Reptilien (Zauneidechse)

Die unbebaute, zur Planung vorgesehene Flache weist keine geeigneten Habitatstrukturen
auf. Es fehlen im Untersuchungsgebiet sowohl Versteckmdglichkeiten als auch geeignete Fla-
chen zur Thermoregulation sowie potenzielle Eiablageplatze. Eine Habitateignung ist daher

nicht gegeben.

Die im Randbereich befindliche lockere Strauch-Baumhecke mit begleitendem Heckensaum
bietet zwar einzelne Strukturelemente wie beschattete Bereiche und Versteckmdglichkeiten,
jedoch fehlen wesentliche Teilhabitate fir eine dauerhafte Nutzung durch Zauneidechsen. Ins-
besondere mangelt es an ungestorten, vollsonnigen Bereichen mit geeigneten Eiablagesub-
straten wie locker-sandigen Bodenstellen oder strukturellen Elementen wie Totholz oder Stein-

haufen.

Aufgrund der aktuellen Flachennutzung, Vegetationsstruktur und fehlender Habitatmerkmale
ist das Vorkommen von Reptilien (insbesondere Zauneidechse) im Untersuchungsgebiet hin-

reichend auszuschliefRen.

2.2.4 Potenzialanalyse Amphibien

Die unbebaute, zur Planung vorgesehene Flache weist keine geeigneten Habitatstrukturen
auf. Es fehlen im Untersuchungsgebiet sowohl Laichgewasser als auch Flachen mit Versteck-
mdglichkeiten, die als Sommer- bzw. Winterquartier geeignet sind. Eine Habitateignung ist

daher nicht gegeben.

Vor diesem Hintergrund ist eine Beeintrachtigung von Amphibien in ihren Quartieren oder auf

potenziellen Wanderstrecken durch das geplante Vorhaben hinreichend auszuschlief3en.

11
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2.2.5 Potenzialanalyse Fische

Das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Fischarten im Untersuchungsgebiet kann

aufgrund fehlender Gewdasser ausgeschlossen werden.

2.2.6 Potenzialanalyse Libellen

Aufgrund der fehlenden Eignung des Untersuchungsgebiets als Lebensraum — beispielsweise
durch das Fehlen von Gewassern mit strukturreicher Ufervegetation oder geeigneten Substra-
ten wie Feinsedimenten — kann eine artenschutzrechtlich relevante Beeintrachtigung von Li-
bellenarten in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstadien mit hinreichender Sicherheit aus-

geschlossen werden.

2.2.7 Potenzialanalyse Kafer (geh6lzbewohnende Kéferarten)

Aufgrund der fehlenden Eignung des Untersuchungsgebiets als Lebensraum — beispielsweise
mangels strukturreicher Gehdlze mit alten oder absterbenden Baumen — kann eine arten-
schutzrechtlich relevante Beeintrachtigung von Kéferarten, insbesondere von gehdlzbewoh-

nenden Arten, mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

2.2.8 Potenzialanalyse Schmetterlinge

Aufgrund des Fehlens spezifischer Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet — wie beispiels-
weise magere Standorte mit Vorkommen des Arznei-Haarstrangs als Nahrungspflanze der
Haarstrangwurzeleule — kann eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der Schmetter-

lingsarten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

2.2.9 Potenzialanalyse Weichtiere (Bachmuschel)

Das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Weichtiere (Bachmuschel) im Untersu-

chungsgebiet kann aufgrund fehlender FlieRgewasser ausgeschlossen werden.

12
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2.2.10 Potenzialanalyse Pflanzen

Aufgrund der fehlenden Eignung des Untersuchungsgebiets als Lebensraum — beispielsweise
dem Fehlen nasser, kalkhaltiger Flach- und Zwischenmoore, die fur das Sumpf-Glanzkraut
charakteristisch sind — kann eine Beeintrachtigung artenschutzrechtlich relevanter Pflanzen-

arten mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

2.2.11 Potenzialanalyse Horststandorte

Im Rahmen der Begehung am 08.10.2025 wurden in einem potenziellen Quartierbaum, etwa
50 Meter norddstlich der geplanten Eingriffsflache, mehrere Nester bzw. Horste festgestellt
(vgl. Abbildungen 4 und 5).

Angesichts einer festgestellten hohen Individuenzahl von Rabenvégeln — insbesondere Els-
tern und Rabenkréhen sowie Ringeltauben — ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszuge-

hen, dass die vorhandenen Nester diesen Arten zuzuordnen sind.

Die Anzahl, die geringe Grol3e sowie die Lage der Horste im innerértlichen Bereich sprechen
zudem mit hinreichender Sicherheit gegen eine Nutzung durch Greifvogel wie Mausebussard
oder Rotmilan.

Abbildung 4: Lage der Nester [2] Abbildung 5: Nest im Quartierbaum

13
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2.2.12 Potenzialanalyse Vogelarten

Aufgrund der strukturellen Eignung des Untersuchungsgebiets als potenzielles Habitat — ins-
besondere durch vorhandene Gehdélzstrukturen (eine lockere Strauch-Baum-Hecke mit beglei-
tendem Saum) sowie durch intensiv genutztes Grinland — kann das Vorkommen bodenbri-
tender Vogelarten, wie beispielsweise Feldlerche, Rebhuhn und Fasan, nicht mit hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden. Gleiches gilt flir gehdlzbritende Arten wie Grinfink,

Stieglitz und Zilpzalp.

Eine Beeintrachtigung von halb- und hoéhlenbritenden Vogelarten kann hingegen mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da geeignete Brutstitten — wie alte Baume mit
Hohlungen oder Gebaude mit entsprechenden Strukturen — im unmittelbaren Umfeld der Plan-
flache nicht vorhanden sind. Die nachstgelegenen potenziellen Brutstatten befinden sich in

einer Entfernung von mehr als 50 Metern zum geplanten Eingriffsbereich.

Aufgrund der Lage innerhalb einer geschlossenen Ortslage ist das Artenspektrum im Gebiet
Uberwiegend auf synanthrope Vogelarten beschréankt. Zudem ist die Planflache aufgrund ihrer
kleinrdumigen innerdértlichen Lage sowie der angrenzenden, wenig strukturierten Gehdlzberei-

che als Rast- oder Aufenthaltsraum fur durchziehende Zugvogel ungeeignet.

2.3 Artenschutzrechtlich relevante Wirkfaktoren

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Einschéatzung werden im Folgenden die relevanten
Wirkfaktoren benannt, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben potenziell erhebliche oder
nachhaltige Beeintrachtigungen relevanter Arten, die im Kapitel 2.2 aufgefiihrt sind, verursa-
chen kénnen. Die Intensitat und Bedeutung dieser Wirkfaktoren hangt von der Art, Dauer und
raumlichen Ausdehnung der geplanten MalRBhahmen sowie der Empfindlichkeit der betroffenen
Arten ab. Zur systematischen Erfassung und Bewertung erfolgt eine Einteilung der Wirkfakto-

ren gemal Tabelle 2 in drei Kategorien.

14
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Tabelle 2: Artenschutzrechtlich relevante Wirkfaktoren

Auslésung eines méglichen artenschutz-

Kategorie Wirkfaktoren rechtlichen Verbotstatbestand nach § 44
BNatSchG bei Vorkommen relevanter Arten
baubedingt Baufeldfreimachung z. B. durch das Entfernen von Gehélzen sowie

anlagenbedingt

betriebsbedingt

temporare Flacheninanspruchnahme
(Habitatdegradation)

temporare Zerschneidung funktionaler
Zusammenhange (z. B. Zerschneidung

von Wanderkorridoren)

temporére Emissionen und Bewe-

gungsunruhe

dauerhafte Flacheninanspruchnahme

(Habitatdegradation)

dauerhafte Zerschneidung funktionaler
Zusammenhénge (z. B. Zerschneidung

von Wanderkorridoren)

temporére Emissionen und Bewe-

gungsunruhe

der Abtrag von Oberboden

durch Baustellenverkehr und -einrichtungen

durch Baustellenverkehr und -einrichtungen

durch Abgase, Larm, Licht, Staub und Bewe-
gungen durch Personen sowie Fahrzeuge wah-

rend der Bauphase

durch die Nutzung als Bebauungsflache

durch die Nutzung als Bebauungsflache

durch Abgase, Larm, Licht, Staub und Bewe-
gungen durch Personen sowie Fahrzeuge wéh-

rend der Nutzung als Bebauungsflache

3 Diskussion

Im Rahmen der Diskussion bzw. Konfliktanalyse ist zu prifen, ob fur die als relevant einge-
stuften Arten die Verbotstatbestande gemal § 44 Absatz 1 BNatSchG unter Berticksichtigung

der Ausnahmen nach Absatz 5 einschlagig sind.

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen sowie zur Sicherstellung der Einhaltung der arten-
schutzrechtlichen Verbote kénnen in diesem Zusammenhang geeignete Vermeidungs-, Mini-

mierungs-, Ausgleichs- sowie KompensationsmafRnahmen vorgesehen werden.

15
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Ziel dieser MalRBnahmen ist es, sicherzustellen, dass keine erheblichen Beeintrachtigungen der
lokalen Populationen verbleiben. Sollte eine vollstandige Vermeidung nicht moglich sein, ist
nachzuweisen, dass die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fir eine Ausnahme gemar
§ 45 Absatz 7 BNatSchG bzw. fiir eine Befreiung nach § 67 BNatSchG vorliegen.

3.1 Konfliktanalyse Saugetiere (Feldhamster)

Aufgrund der intensiven Nutzung des Grinlandes und der damit einhergehenden geringen
Nahrungsverfligbarkeit fur den Feldhamster sowie unter Berlicksichtigung des Schreibens des
Landesbetriebs fur Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt vom 30.01.2024
(vgl. Anhang 1) zum Entwurf des Bebauungsplans ,Hinter dem Busch” im Ortsteil Dodendorf
der Gemeinde Sulzetal (Planungsstand: April 2024), ist davon auszugehen, dass im Untersu-
chungsgebiet oberflachennahe Grundwasserstande vorliegen. Diese Standortbedingungen

sind fur den feldhamstertypischen Bau von tiefen Wohnréhren ungeeignet.

Eine Beeintrachtigung des Feldhamsters kann daher mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden.

3.2 Konfliktanalyse Saugetiere (Fledermause)

Zunachst ist festzuhalten, dass sich das geplante Vorhaben auf einer derzeit intensiv genutz-
ten Flache befindet, die grundsatzlich lediglich als potenzielles Jagdhabitat flr wenige Fleder-
mausarten — insbesondere den GrofRen Abendsegler (Nyctalus noctula) und den Kleinen

Abendsegler (Nyctalus leisleri) — infrage kommt.

Die Bauausfuhrung erfolgt ausschlieZlich wahrend der Tagesstunden, sodass eine Beein-
trachtigung des nachtlichen Jagdverhaltens dieser Arten ausgeschlossen werden kann. Ins-
besondere der Gro3e und der Kleine Abendsegler nutzen bevorzugt héhere Luftraume zur
Nahrungssuche und halten sich somit oberhalb der vorgesehenen Bauflache auf. Dartiber hin-
aus befinden sich im unmittelbaren Umfeld der Planflache ausreichend geeignete Ausweich-
habitate.

Nach Realisierung der geplanten Wohnbebauung ist keine weitere intensive landwirtschaftli-
che Nutzung vorgesehen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass im Umfeld der Bebauung

strukturreiche Garten mit vielfaltigem Blutenangebot entstehen, die gegeniiber der bisherigen
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Nutzungsform eine hdéhere Habitatqualitat fur Insekten und damit auch fur jagende Fleder-
mause aufweisen. Somit kann angenommen werden, dass der Standort auch langfristig po-
tenzielles Jagdhabitat bleibt, ohne dass erhebliche artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten

sind.

Die angrenzenden Gehdolze sind aufgrund ihres geringen Alters derzeit nicht als potenzielle
Quartierbaume zu bewerten, da sie keine Spalten oder Héhlungen aufweisen, die zur Quar-
tiernutzung durch Fledermause geeignet waren. Ein mdglicherweise geeignetes Quartierge-
hélz befindet sich etwa 50 Meter norddstlich der Planflache (vgl. Abbildung 4).

Die genannten Fledermausarten nutzen Hohlen in Gehdélzen zumeist als Winterquartier, Uber-
wintern jedoch haufig in siddeutschen Regionen oder in sudlich gelegenen Teilen Europas
[3][5]. Sommerquartiere — wie alte Baume oder Gebaude — sind durch das Vorhaben nicht
unmittelbar betroffen. Zudem stehen innerhalb der Ortschaft Dodendorf zahlreiche Ausweich-
quartiere zur Verfugung. Winterquartiere befinden sich nicht innerhalb des Untersuchungsge-

biets.

Insgesamt kann daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass es durch
das geplante Vorhaben zu einer Stérung von Fledermausen in ihren Quartieren oder Jagdha-

bitaten kommt.

3.3 Konfliktanalyse Vogelarten (Brutvogelarten)

Die Feldlerche gilt als vergleichsweise unempfindlich gegeniiber akustischen Reizen. Sie zeigt
jedoch eine deutliche Meidungsreaktion gegentiber bewegten Objekten sowie gegentber ver-
tikalen Strukturen wie Waldrandern, Gebauden oder stark frequentierten Straf3en. Daher be-
vorzugt die Art Brutplatze in groRerem Abstand (in der Regel > 50 m bis > 160 m [6]) zu solchen
Strukturelementen. Die untersuchte Planflache weist eine Grofl3e von etwa 50 m x 30 m auf
und liegt eingebettet zwischen bestehender Wohnbebauung und Gehdlzstrukturen. Zudem
grenzt sie unmittelbar an eine regelméanig befahrene Stral3e ,Lange Sulldorfer StraRe* an. Auf-
grund dieser Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass die Planflache nicht als geeig-

netes Bruthabitat fur die Feldlerche einzustufen ist.

Das bestehende Intensivgriinland bietet ebenfalls keinen geeigneten Lebensraum fir boden-

britende Vogelarten wie Rebhuhn oder Fasan. Zwar besitzt die Strauch-Baum-Hecke im 6st-
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lichen Bereich der Planflache grundsétzlich potenzielle Eignung als Brutplatz, jedoch ist auf-
grund ihrer Lage innerhalb der Ortschaft sowie der intensiven Frequentierung durch Anwoh-
nerinnen und Anwohner mit Hunden — wie bei der Begehung am 08.10.2025 mehrfach festge-

stellt — nicht mit Brutaktivitaten bodenbritender Arten im Untersuchungsgebiet zu rechnen.

Da im Zuge der Planung keine Gehdlzentnahmen vorgesehen sind, wird der Brutraum fir ge-
hdlzbritende Vogelarten nicht beeintrachtigt. Bei den im Bereich vorkommenden Arten han-
delt es sich Uberwiegend um synanthrope Gehdlzbriter. Durch einen vorfristigen Baubeginn
sowie eine durchgehende Bautétigkeit kann ein Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Diese Arten kdnnen entweder in unmittel-
barer Umgebung briten oder auf alternative Bruthabitate ausweichen, die im Siedlungsbereich

von Dodendorf in ausreichender Anzahl vorhanden sind.

Nach Umsetzung der geplanten Wohnbebauung ist keine fortgesetzte intensive landwirtschaft-
liche Nutzung mehr vorgesehen. Vielmehr ist anzunehmen, dass strukturreiche Garten entste-
hen, die im Vergleich zur bisherigen Flachennutzung eine hdohere Habitatqualitat aufweisen.
Langfristig kann daher davon ausgegangen werden, dass der Bereich potenzielles Brut- und
Nahrungshabitat fiir verschiedene geholzbritende Vogelarten bleiben wird, ohne dass erheb-

liche artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten sind.

3.4 Malnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Beeintrachtigungen

Die in Tabelle 3 aufgefiihrten Vermeidungs- und Minimierungsmalnahmen konkretisieren — in
Anlehnung an die Ausfiihrungen in Kapitel 3.1 bis 3.3 — die erforderlichen Schritte zur Vermei-
dung bzw. weitgehenden Reduzierung erheblicher Beeintrachtigungen artenschutzrechtlich
relevanter Arten. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung eines gtinstigen Erhal-

tungszustandes der jeweils betroffenen lokalen Populationen.
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Tabelle 3: Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande

M1: Minimierung der Flacheninanspruchnahme

MaRnahme

Wirkung

Wahrend der Bauphase sollen zur Baustelleneinrichtung und Materiallagerung nur bereits be-
festigte, verdichtete bzw. beeintrachtigte Flachen genutzt werden. Nétige Befestigungen sind
vollstéandig zurtickzubauen und der Boden im Nachhinein aufzulockern und mit einer Begriinung

zu versehen.

Vermeidung einer zusétzlichen Inanspruchnahme Lebensraumen geschitzter Tierarten

M2: Schutz von Gehdlzen

MaRnahme

Wirkung

Die Gehdlze 6stlich der Planflache sind wéhrend der Durchfiihrung jeglicher BaumafRnahmen
im Stamm- und Wurzelbereich unter Anwendung der einschlagigen fachlichen Vorschriften (DIN
18920 / Richtlinie fur die Anlage von Straf3en, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von
Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaRnahmen (RAS-LP 4)) zu schiitzen. Die
Gehdlze sind entsprechend durch Einzelbaumschutz oder eine wirksame Absperrung zum
Schutz flachiger Geholzbestéande vor mechanischen Beschadigungen zu bewahren.

Schutz der Vegetation (z. B. Ba&ume), einschlie3lich der Wurzelbereiche, vor Beschadigungen
durch den Baubetrieb

M3: Bauzeitenregelung (Fledermause)

MaRnahme

Wirkung

Die Bauarbeiten werden weitestgehend tagsiiber durchgefiihrt. Durch die zeitliche Beschran-
kung wird sichergestellt, dass die nachtaktiven Fledermause wahrend ihrer Hauptaktivitatszeit
ungestort jagen kénnen.

Vermeidung von Stoérungen in den Jagdhabitaten artenschutzrechtlich relevanter Tierarten (Fle-

dermause)

M4: Bauzeitenregelung (Brutvogelarten)

MaRnahme

Wirkung

Es ist eine Bauzeitenregelung einzuhalten. Die Baufeldfreimachung (Geldndeberdaumung, Ab-
schieben von Vegetation und Oberboden) bzw. der Baubeginn darf nur au3erhalb der Brutzeit,

d.h. zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchgefiihrt werden.

Vermeidung erheblicher Stérungen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten (Brutvogelarten)
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Grundsatz Artenschutz

Wahrend der Bauausfiihrung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschiitzte Tier- und Pflanzen-
arten nachzugehen und im Falle des Auffindens unverziiglich die Untere Naturschutzbehérde des zu-
standigen Landkreises zu informieren.

3.5 Ausgleichs- und KompensationsmalRhahmen (CEF/FCS)

Vorhabenbedingt sind weder vorgezogene AusgleichsmalRhahmen (CEF-MalRhahmen) noch
artenschutzrechtlich erforderliche KompensationsmafRnahmen (FCS-Malnahmen) erforder-
lich.

4 Fazit

Die artenschutzrechtliche Einschatzung kommt zu dem Ergebnis, dass bei vollstandiger Um-
setzung der vorgesehenen Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen keine signifikante
Beeintrachtigung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen der als relevant eingestuf-
ten Arten zu erwarten ist. Eine Uberschreitung der artenschutzrechtlichen Erheblichkeits-

schwelle gemal § 44 BNatSchG liegt demnach nicht vor.

Daraus ergibt sich, dass derzeit keine weitergehenden artenschutzrechtlichen MalRhahmen
erforderlich sind. Zum Zeitpunkt der Bewertung werden keine Zugriffsverbote im Sinne des
8§44 Abs.1 BNatSchG verletzt. Ebenso besteht keine Notwendigkeit fir eine Ausnahmege-
nehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG in Bezug auf die geprtften Arten.
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Anhange

» Anhang 1 — Schreiben des Landesbetriebs fiir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt vom 30.01.2024 zum Entwurf des Bebauungsplans ,Hinter dem Busch” im

Ortsteil Dodendorf der Gemeinde Sulzetal (Planungsstand: April 2024)
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Sachsen-Anhalt
#moderndenken

Landesbetrieb fir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
e Postfach 730 165 e 06045 Halle

IVW Ingenieurburo fir Verkehrs- und
Wasserwirtschaftsplanung GmbH
Calbische Stral3e 17

Nur per E-Mail an:
s.bruchhold@bpm-ingenieure.de

39122 Magdeburg

Hydrologische Angaben: 2024-017N - Nachtrag
Erschlie ungs lanung der Wohngebiete ,,Hinter dem Busch* und
,Hinter dem Busch Sid“ in Dodendorf

In Ihrer Anfrage erbitten Sie eine Prufung und Prazisierung der hydrologischen
Angaben 2024-017 vom 16.01.2024 zum mittleren héchsten
Grundwasserstand (MHGW) in Dodendorf, im Bereich Flur 2, Flurstiicke 55/16,
388/55, 64/2, 64/1, 63 und 102/61.

Nach Abgleich mit den neu gelieferten Daten aus dem Baugrundgutachten

vom 12.09.2023 ist ersichtlich, dass fur den benannten Planungsbereich die im
Rahmen des Projektes ,Landesweite Ermittlung hydrologischer Hauptwerte im
Grundwasser“ (Fugro 2022) ermittelten MHGW-Werte nicht représentativ sind.

Der Landesbetrieb fur Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)
Sachsen-Anhalt betreibt in der Nahe des 0.g. Standortes keine Messstelle des
Landesmessnetzes Grundwasser, sodass eine sichere Aussage zum MHGW
nicht maoglich ist.

In weiterer Umgebung liegende Grundwassermessstellen des LHW wiesen im
Zeitraum der Baugrunduntersuchungen im Juni 2023 Wasserstande im
Bereich zwischen mittleren und niedrigsten Grundwasserstanden auf.

Die Grundwasserstéande im 0.g. Bereich korrespondieren aufgrund der Nahe
zur Sulze mit deren Wasserstanden und kénnen oberflachennah anstehen.

GemaR hydrogeologischer Ubersichtskarte stehen im Untergrund des
Betrachtungsraums geringméachtige quartare Sande und Kiese (z.T. mit
LoRRbedeckung) an, welche linsenartig in Geschiebemergel/Beckenschluffen
eingelagert sind. Das Auftreten von schwebendem Grundwasser kann auf
Grund der geologischen Abfolge nicht ausgeschlossen werden.
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Diese Angaben erhalten Sie auf der Grundlage des 8§ 111 des Wassergesetzes LSA (WG LSA)
vom 16. Marz 2015 und auch des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates
vom 07.06.1990 Uber den freien Zugang zu Informationen tber die Umwelt (UIG) vom 08.07.1994
BGBI. I, S. 1490 (Neufassung vom 22.08.2001 BGBI. I, S. 2218). Sie gelten ausschlief3lich den
aktuellen hydrologischen Gegebenheiten fiir dieses Vorhaben.

Als Grundlage fir die Projektierung betragt die Gliltigkeit dieser hydrologischen Angaben zwei
Jahre. Sofern die Ausfiihrung zu einem spateren Zeitpunkt erfolgt bzw. neue Erkenntnisse im
Bearbeitungsgebiet vorliegen, sind die hydrologischen Angaben nochmals prifen zu lassen.

Soweit durch das Vorhaben Belange gemal der Neufassung des Wassergesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt vom 16. Marz 2011 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt
Nr.8 vom 24.03.2011, S. 492, Abschnitt 2) berthrt werden, ist hierzu ein Antrag bei der
zustandigen Wasserbehorde zu stellen. Eine Weitergabe bzw. Wiederverwendung der Daten in
einem anderen Zusammenhang ist nicht zulassig.

Mit freundlichen GriRRen

im Auftrag

Brit Herwig

Hinweis: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gliltig.
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Rechtliche Grundlagen

— Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), zuletzt geandert durch Gesetz vom 12.08.2025 (BGBI. |1 S. 189) m. W. v.
15.08.2025

— Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
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— Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
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(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288),
zuletzt ge&ndert durch Gesetz vom 26. Juni 2025 (GVBI. LSA S. 410)



1 Veranlassung

Die Gemeinde Silzetal beabsichtigt im Ortsteil Dodendorf die Aufstellung einer

Erganzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB).

Die geplante Ergdnzungssatzung dient der Einbeziehung eines bisher dem Aulienbereich
zugeordneten Teilbereiches der Flurstiicke 336/64 und 757 der Flur 2, Gemarkung Dodendorf,

in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Dodendorf.

Ziel ist die planungsrechtliche Sicherung einer Wohnnutzung auf dem Grundstick ,Lange
Sulldorfer Strafl3e 17, dessen nordwestlicher Teil bereits zum Innenbereich gehért und bis vor
kurzem mit einem Wohnhaus bebaut war. Das Bestandsgebdude wurde zwischenzeitlich

abgerissen; das Grundstick ist verkehrs- und medientechnisch vollstandig erschlossen.

Die Ergéanzungssatzung betrifft eine kleinteilige Flachenerweiterung von rund 0,1 ha und
ordnet sich in den vorhandenen Siedlungszusammenhang am sudlichen Ortsrand von
Dodendorf ein. Die Satzung tragt damit der baulichen Entwicklungskontinuitat entlang der

Langen Sulldorfer StralRe Rechnung und wabhrt die Grundziige der bestehenden Ortsstruktur.

Nach derzeitiger Rechtslage liegt die zu ergadnzende Flache im bauplanungsrechtlichen
AuRRenbereich gemal? § 35 BauGB. Eine Wohnnutzung ist dort nicht zuldssig, da sie den

offentlichen Belangen nach § 35 Abs. 3 Nr. 7 BauGB (Zersiedelungsverbot) widerspricht.

Nach 8§34 Abs.4 Nr.3 BauGB kann die Gemeinde durch Satzung -einzelne

AulRenbereichsflachen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbeziehen, wenn

o die Flache an den bebauten Ortsteil angrenzt,
o durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs gepréagt ist,
e die Satzung mit einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung vereinbar bleibt

¢ und keine UVP-pflichtigen Vorhaben vorbereitet werden.
Alle Voraussetzungen liegen hier vor:

Die zu beplanende Flache grenzt unmittelbar an den bestehenden Innenbereich an, ist baulich
vorgepragt und technisch erschlossen. Die Einbeziehung ist stadtebaulich folgerichtig und

fuhrt zu keiner Ausweitung der Bebauung in unerschlossene Freirdume.

Die Aufstellung der Erg&nzungssatzung erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.

Eine Umweltprifung ist nicht erforderlich.
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2  Ubergeordnete Planungen

2.1 Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt
2010 (LEP LSA) und des Regionalen Entwicklungsplanes Magdeburg. In beiden Planen
ist Dodendorf als Bestandteil des Grundzentrums Silzetal ausgewiesen. Die vorgesehene
Einbeziehung betrifft eine kleinflachige Arrondierung bestehender Wohnnutzung und steht
daher im Einklang mit den Zielen der Raumordnung, insbesondere mit:

e dem Grundsatz der Konzentration der Siedlungsentwicklung auf
bestehende Ortsteile (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG),

e dem Vorrang der Innenentwicklung vor Neuinanspruchnahme von
Freiflachen

¢ und dem Ziel, Flachenverbrauch zu minimieren (§ 1a Abs. 2 BauGB).

Die Malinahme l6st keine raumbedeutsamen Auswirkungen aus und steht den Zielen der

Landes- und Regionalplanung nicht entgegen.

2.2 Vereinbarkeit mit den Darstellungen im Flachennutzungsplan

A CER BAULICE
(§5 Abs.? Nr.1 HauGH, iV.r §1
Besland Planung

/ 782/

§71 Bauwp)

Wohnbaufldchen
(81 Abs.| Nr1 Boulwad)

e ‘ P
ke " =g ; . p
N i ‘:\‘ @ ] gemischte Baufldchen
/ “// o 3 i CASSS] (81 tesd Ne2 Boulvn)
A = s ione Boufld g
: (/75 aewerblcne Bouflichen B
fi \ ‘\ A3 E—
Z " 7 v Sonderbau
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Abbildung 1: Auszug aus dem rechtskraftigen Flachennutzungsplan der Gemeinde Siilzetal
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Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan der Gemeinde Siilzetal ist das betroffene Areal als
Wohnbauflache bzw. geplante Wohnbauflache gemaf § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellit.

Die Erganzungssatzung entspricht daher den Entwicklungszielen der Gemeinde.

2.3 Sonstige Planungen

Der Uberwiegende Teil der einzubeziehenden Flache wird in der Darstellung der
Bodenrichtwertzonen fiir Bauland zum Stichtag 01.01.2024 als Bauland mit der Nutzungsart
Mischgebiet (MI) dargestellt. Der dstlich unmittelbar angrenzende Bereich wird ebenfalls als

Bauland und mit der Nutzung Wohngebiet (WA) dargestellit.

Darlber hinaus wird die Planung durch einen sich derzeit in Aufstellung befindlichen und einen

rechtskraftigen Bebauungsplan in unmittelbarer Nachbarschaft stadtebaulich flankiert:

e Ostlich angrenzend befindet sich der Bebauungsplan ,Hinter dem
Busch — Sud“ Dodendorf im Verfahren (Vorentwurf 03/2023) (vgl.
Abbildung 2),

e nordostlich, auf der gegenlberliegenden Stral3enseite der Langen
Sulldorfer Stral3e, befindet sich der Bebauungsplan ,Hinter dem Busch*®
Dodendorf (rechtskréftig seit 14.12.2024) (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 2: Geltungsbereich des angrenzenden und im Verfahren befindlichen Bebauungsplanes
.Hinter dem Busch - Sud“ Dodendorf (blau) — Lage des Geltungsbereiches der
Ergéanzungssatzung (rot)
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Abbildung 3: Geltungsbereich des gegenuberliegenden rechtskréaftigen Bebauungsplanes , Hinter dem
Busch” Dodendorf (blau) — Lage des Geltungsbereiches der Erganzungssatzung (rot)

Beide Bebauungsplane zielen auf eine geordnete Siedlungserweiterung und die Sicherung
von Wohnbaulandreserven am sudlichen bzw. sudostlichen Ortsrand ab. Die im Rahmen der
Erganzungssatzung vorgesehene Einbeziehung der Teilflache in den Innenbereich steht in
engem funktionalem Zusammenhang mit diesen Vorhaben, indem sie eine stadtebaulich
logische und malvolle Erganzung innerhalb des bereits durch Wohnnutzung gepragten
Entwicklungsraumes schafft. Sie tragt damit zur Abrundung des Siedlungsgefiiges im
Ubergang zwischen bestehender Ortslage und kiinftig geplanten Baugebieten bei, ohne den

planerischen Rahmen dieser Bebauungsplane vorwegzunehmen oder diesem

entgegenzustehen.

BEGRUNDUNG 9/19



3 Darstellung des Innenbereiches

Der Ortsteil Dodendorf in der Gemeinde Silzetal ist durch eine gewachsene dorfliche Struktur
gepragt. Das Ortsbild wird im Wesentlichen von einer lockeren Bebauung mit Ein- und
Zweifamilienhdusern sowie vereinzelten ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebsgebauden
bestimmt, die sich entlang der zentralen Dorfstral3en und kleinerer Nebenstrafl3en gruppieren.
In der Ortsmitte ist die historische Christophoruskirche als ortsbildpragendes Bauwerk verortet,
wahrend sich neuere Wohnbauentwicklungen tberwiegend am Siedlungsrand anschlief3en.
Grof3flachige, dichte Neubaugebiete sind nicht vorhanden; vielmehr flgt sich die Bebauung in

ein traditionell landlich gepragtes Umfeld ein.

Die Nutzungsstruktur ist vorwiegend durch das Wohnen gepragt. Wohngebaude mit
grof3ziigigen Grundsticken und Garten bilden den tUberwiegenden Teil der Siedlungsflache.
Daneben finden sich kleinere gewerbliche Betriebe sowie Nutzungen mit Bezug zur
Landwirtschaft. Die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt die das Dorf umgebende Landschaft
in besonderem Male: grof3flachige Ackerflachen der fruchtbaren Magdeburger Bérde grenzen
direkt an die Ortslage an und pragen die offenen Sichtachsen. Die dorfliche Infrastruktur
konzentriert sich auf wenige zentrale Einrichtungen, darunter Feuerwehr, Kirche und drtliche
Treffpunkte. Durch die ginstige Lage mit direktem Bahnanschluss sowie der N&he zur
Autobahn A14 und zur Landeshauptstadt Magdeburg ist Dodendorf zugleich ein attraktiver

Wohnstandort.

Die Freiraumstruktur ist durch eine Verzahnung von bebauten und unbebauten Bereichen
charakterisiert. Private Garten, Hofraume und Grundsticksfreiflfachen durchziehen die
Ortslage und tragen maf3geblich zum griinen Charakter des Ortsteils bei. Erganzt werden sie
durch offentliche Freiflachen sowie durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen, die
unmittelbar an den Siedlungsrand anschlie3en. Baumreihen, Einzelgehotlze und Hecken
entlang der Wege gliedern das Ortsbild zusatzlich. Insgesamt entsteht so ein
abwechslungsreiches Verhaltnis von Bebauung und Freirdumen, das den doérflichen Charakter

Dodendorfs unterstreicht.

Der betroffene Bereich grenzt unmittelbar an die vorhandene Ortslage von Dodendorf an. Er
ist durch eine zusammenhéangende Wohnbebauung gepragt und flgt sich in die bestehende

Siedlungsstruktur ein.

Durch die Satzung wird der Innenbereich logisch fortgefuhrt und arrondiert.



4 Einzubeziehende Auf3enbereichsflachen

Die Flurstiucke 336/64 und 757 werden nur teilweise in den Geltungsbereich der
Erganzungssatzung einbezogen. Die betreffende Flache grenzt westlich unmittelbar an die
bestehende Bebauung an und o6stlich an den Geltungsbereich eines in Planung befindlichen
Bebauungsplanes. Es handelt sich um eine intensiv genutzte Grinlandflache, die nach

stadtebaulichen Gesichtspunkten fir eine Wohnnutzung geeignet ist.

Das Plangebiet betrifft ein Grundstick, das bisher mit einem Einfamilienhaus bebaut war und
nun erneut mit ein bis zwei Einfamilienhausern bebaut werden soll. Die Flache ist sowohl
verkehrstechnisch als auch technisch (Wasser, Abwasser, Energieversorgung) vollstandig
erschlossen und in die vorhandene Siedlungsstruktur eingebunden. Durch die Einbeziehung
in den Innenbereich im Wege einer Erganzungssatzung wird eine stadtebaulich sinnvolle
Nachnutzung ermdéglicht und eine klare Abgrenzung zwischen bebautem Innenbereich und

freiem AulRenbereich hergestellit.

Die vorgesehene Satzung betrifft eine geringfiigige Erweiterung des Innenbereiches um ca.
0,1 ha. Es entsteht lediglich eine Vergréf3erung eines bestehenden Grundstlickes, das bereits
im Eigentum des Bauwilligen steht. Damit wird keine neue Erschliel3ungsinfrastruktur

erforderlich; die vorhandenen Leitungen und Zufahrten sind ausreichend dimensioniert.

Gemal §1 Abs.5 BauGB ist die stadtebauliche Entwicklung der Gemeinde nachhaltig zu
gestalten, insbesondere unter Bericksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und
umweltschitzender Anforderungen. Die Einbeziehung der vorliegenden Flache erfiillt diesen

Grundsatz, da:

o die Flache bereits infrastrukturell erschlossen und baulich vorgepragt ist,

e der Innenbereich an dieser Stelle klar definiert und nach auf3en hin
abgerundet wird,

¢ die MaRnahme mit den laufenden Bebauungsplanverfahren raumlich und
inhaltlich konsistent ist

e und ein Beitrag zur Deckung des o&rtlichen Wohnraumbedarfs in

Dodendorf geleistet wird.

Die geplante Ergdnzungssatzung ist somit stadtebaulich vertretbar, planerisch begriindet und
steht im Einklang mit der Gesamtentwicklung der Gemeinde Siilzetal. Sie stellt eine punktuelle,
geordnete Innenbereichserweiterung dar, die sich in den aktuellen Planungsrahmen des

Ortsteils Dodendorf folgerichtig einfugt.
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Die ErschlieBung des Baugebietes ist gesichert. Die verkehrliche Anbindung erfolgt Uber die
offentliche Stral3e ,Lange Silldorfer Stral3e”, wobei wahrend der Bauphase ein geordneter

Bauablauf und die Verkehrssicherung sicherzustellen sind.

Die Flache ist an die 6ffentlichen Netze fur Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Strom
und Telekommunikation angeschlossen. Das Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern,
versiegelte Flachen auf ein Minimum zu beschranken und befestigte Flachen
wasserdurchlassig auszufihren. Wahrend der Bautétigkeit ist der Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen besonders zu sichern. Dies alles sowie auch der Brandschutz,
einschliellich  der vorzuhaltenden Léschwassermenge, wird im nachgelagerten

Baugenehmigungsverfahren im erforderlichen Rahmen nachgewiesen.



5 Mindestinhalt und weitere Festsetzungen

Die Ergénzungssatzung beschrankt sich auf die Festlegung des réumlichen
Geltungsbereiches sowie auf die Zuordnung der betroffenen Flache zum unbeplanten

Innenbereich.

Weitere bauplanungsrechtliche Festsetzungen (z. B. Bauweise, Mal3 der baulichen Nutzung)
werden im Rahmen dieser Satzung nicht getroffen, sondern richten sich nach den Regelungen
des § 34 BauGB.



6 Naturschutzrechtliche Regelungen

6.1 Eingriffs-Ausgleichsregelung (8 1a Abs. 3 BauGB, § 15 BNatSchG)

Die Erganzungssatzung selbst bereitet keine neuen Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Sie
schafft lediglich die planungsrechtliche Voraussetzung fir die kiinftige Wohnnutzung eines in

Teilen bereits genutzten und erschlossenen Grundstiickes.

6.1.1 Ausgangslage

Das insgesamt ca. 6.000 m2 groRRe Flurstick 336/64 ist derzeit Uberwiegend als
Intensivgrinland ausgepragt (Biotopwert 10). Der von der Erganzungssatzung betroffene
Bereich umfasst etwa 1.000 m? des Flurstiickes. Der bereits bebaute Teil des Grundstiickes,
ebenfalls ca. 1.000 m2, gehért dem Innenbereich an. Die ehemalige Wohnhausbebauung
umfasste eine Grundfliche von ca. 150 m2. Der geplante Neubau einschlieBlich
Nebenanlagen wird voraussichtlich eine Grundflache von max. 500 m2 aufweisen. Die daraus
resultierende zusatzliche Flacheninanspruchnahme von rund 350 mz stellt zwar einen Eingriff
im Sinne von § 14 BNatSchG dar, dieser wird jedoch nicht durch die Satzung, sondern durch

das nachfolgende Bauvorhaben ausgelst.

6.1.2 Planung

Auf dem Grundstuick ist aktuell die Errichtung eines zweigeschossigen Einfamilienhauses mit
einer Grundflache von ca. 140 m2 mit ein- und eineinhalbgeschossigen Nebengebauden und
-anlagen (Buro, uUberdachte Terrasse, Garage, Pool- und Hauswirtschaftshaus) mit einer
Grundflache von ca. 290 m2 vorgesehen. Die geplante Flachenversiegelung betragt somit
insgesamt ca. 430 m2, maximal 500 m2. Diese Flache entspricht gemaR Anlage 1 “Bewertung
der Biotoptypen im Rahmen der Eingriffsregelungen” der Richtlinie tGber die Bewertung und
Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt dem Biotoptyp ,bebaute Flache" mit

einem Planwert von 0 Punkten.

Die Ubrige, dem Innenbereich zuzuordnende Grundstiicksflache wird voraussichtlich
gartnerisch genutzt werden (Biotoptyp: Zier-, Obst- und Gemisegarten, Planwert: 6). Der
verbleibende sudwestliche Grundstlicksbereich des Flurstiickes 336/64 (ca. 4.000 m?) wird
nach aktueller Planung als Streuobstwiese mit extensiver Grinlandnutzung angelegt
(Planwert 15).
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6.1.3 Bewertung

Ausgehend vom bisherigen Biotopwert fir Intensivgriinland (10) ergeben sich Uberschlagig

folgende Veranderungen:

Tabelle 1: Ubersicht zur Bewertung von Eingriff und Ausgleich
Bebaute Flache 500 10 0 -5.000 Eingriff
Gartenflache 1.500 10 6 -6.000 Eingriff
Streuobstwiese 4.000 10 15 +20.000 Ausgleich

Die rechnerische Gesamtbilanz ergibt einen positiven Saldo von +9.000 Biotopwertpunkten,
womit der zu erwartende Eingriff vollstandig ausgeglichen und zugleich eine 6kologische

Aufwertung erreicht wird.

Im Ergebnis wirde die nach aktueller Planung vorgesehene Anlage einer Streuobstwiese mit
gebietsheimischen Obstbaumarten eine angemessene, flachengleiche und funktionsgerechte
AusgleichsmalRinahme darstellen. Sie bewirkt eine deutliche Verbesserung der Habitatstruktur,
fordert die Biodiversitat und starkt die landschaftsdkologische Einbindung des Ortsrandes. Die
Mallnahme wird auf dem Grundstick selbst umgesetzt und steht somit in raumlich-
funktionalem Zusammenhang mit dem Eingriffsort, womit den gesetzlichen Anforderungen des
8§15 Abs.2 Satz1l BNatSchG entsprochen wird. Mit dem Anlegen der Hauseigenen
Gartenflachen und der Streuobstwiese wie aktuell in Planung, wére sichergestellt, dass der
Eingriff in Natur und Landschaft vollstandig ausgeglichen wird. Eine externe Kompensation
ware nicht erforderlich. Die Planung ist somit mit den Belangen des Naturschutzes und der

Landschaftspflege vereinbar.

Die Bewertung und Kompensation des Eingriffes erfolgt im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens nach MalRgabe des § 15 BNatSchG in Verbindung mit § la
Abs. 3 BauGB. Hier sind erforderliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaflinahmen festzulegen,

z. B. durch die Anlage der geplanten Streuobstwiese.

Die Satzung selbst bleibt damit eingriffsneutral und entspricht den Anforderungen der Eingriffs-

Ausgleichsregelung.
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6.2 Artenschutz (8 44 BNatSchG)

Zur Beurteilung potenzieller Auswirkungen auf besonders und streng geschiitzte Arten wurde
eine  artenschutzrechtliche Einschatzung beauftragt. Diese st als Anhang1

JArtenschutzrechtliche Einschatzung” Teil der Unterlagen.

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Einschatzung zum Vorhaben wurden die fir das
Vorhaben potenziell artenschutzrechtlich relevanten Arten bzw. Artengruppen im Wirkraum
auf Grundlage der vorhandenen Habitatstrukturen sowie unter Bezugnahme auf den
Artenschutzfachbeitrag zum Entwurf des Bebauungsplanes ,Hinter dem Busch® im Ortstell
Dodendorf der Gemeinde Siilzetal (Stand: April 2024) ermittelt und auf das Vorliegen eines
Verbotstatbestandes gemal § 44 Absatz 1 BNatSchG geprift. Fur potenzielle VerstoR3e gegen
artenschutzrechtliche Verbote wurde geprift, ob diese durch geeignete Vermeidungs-,
Minimierungs-, Ausgleichs- und KompensationsmalRnahmen gemalR §44 Absatz5 Satz 3
BNatSchG vermieden werden konnen (Abwendung). Sofern ein Verstol3 nicht ausgeschlossen
werden konnte, wurde geprift, ob die Voraussetzungen fur die Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung nach 845 Absatz 7 BNatSchG oder einer Befreiung gemaR §67
BNatSchG vorliegt.

Die artenschutzrechtliche Einschéatzung kommt zu dem Ergebnis, dass bei vollstandiger
Umsetzung der nachfolgenden Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen in Tabelle 2
keine signifikante Beeintréchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen der als
relevant eingestuften Arten zu erwarten ist. Eine Uberschreitung der artenschutzrechtlichen
Erheblichkeitsschwelle gemanR § 44 BNatSchG liegt demnach nicht vor. Vorhabenbedingt sind
weder vorgezogene Ausgleichsmallnahmen noch artenschutzrechtlich erforderliche

KompensationsmaRnahmen erforderlich.

Daraus ergibt sich, dass derzeit auch keine weitergehenden artenschutzrechtlichen
Maflinahmen erforderlich sind. Zum Zeitpunkt der Bewertung werden keine Zugriffsverbote im
Sinne des 8§44 Abs.1 BNatSchG verletzt. Ebenso besteht keine Notwendigkeit fir eine
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG in Bezug auf die geprtiften Arten.
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Tabelle 2: Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen gemaR der Artenschutzrechtlichen
Einschatzung (Anhang 1)

M1: Minimierung der Flacheninanspruchnahme

Waéhrend der Bauphase sollen zur Baustelleneinrichtung und Materiallagerung nur bereits befestigte, verdichtete
bzw. beeintrachtigte Flachen genutzt werden. Nétige Befestigungen sind vollstandig zuriickzubauen und der

Boden im Nachhinein aufzulockern und mit einer Begriinung zu versehen.

M2: Schutz von Gehdlzen

Die Gehdlze dstlich der Planflache sind wahrend der Durchfuihrung jeglicher BaumafRnahmen im Stamm- und
Wurzelbereich unter Anwendung der einschlégigen fachlichen Vorschriften (DIN 18920 / Richtlinie fiir die Anlage
von StralRen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei
BaumafRnahmen (RAS-LP 4)) zu schiitzen. Die Gehdlze sind entsprechend durch Einzelbaumschutz oder eine

wirksame Absperrung zum Schutz flachiger Gehdlzbestande vor mechanischen Beschadigungen zu bewahren.

M3: Bauzeitenregelung (Fledermause)

Die Bauarbeiten werden weitestgehend tagsiber durchgefuhrt. Durch die zeitliche Beschrankung wird

sichergestellt, dass die nachtaktiven Fledermause wahrend ihrer Hauptaktivitatszeit ungestort jagen kénnen.

M4: Bauzeitenregelung (Brutvogelarten)

Es ist eine Bauzeitenregelung einzuhalten. Die Baufeldfreimachung (Gelandeberdumung, Abschieben von
Vegetation und Oberboden) bzw. der Baubeginn darf nur auRerhalb der Brutzeit, d. h. zwischen 01. Oktober

und 28. Februar durchgefuhrt werden.

Die entsprechenden Vermeidungs- und MinimierungsmaflRnahmen sowie einschlagigen
Schutzbestimmungen sind im Baugenehmigungsverfahren vollstdndig umzusetzen und zu

bertcksichtigen.

Wahrend der Bauausfuhrung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschutzte Tier- und
Pflanzenarten nachzugehen und im Falle des Auffindens unverziglich die Untere

Naturschutzbehétrde des zustdndigen Landkreises zu informieren.



7  Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Ergdnzungssatzung wird der Innenbereich am sidlichen Rand des
Ortsteils Dodendorf mafdvoll erweitert und stadtebaulich abgerundet. Die Einbeziehung ist
stadtebaulich vertretbar, rechtlich zulassig und entspricht den Grundsétzen einer geordneten

und nachhaltigen Ortsentwicklung.

Die Satzung wahrt die Zielsetzungen der Raumordnung und Landesplanung, verletzt keine
Belange des Naturschutzes, vermeidet eine Zersiedelung des Aul3enbereiches und tragt zur
Sicherung der ortsiblichen Wohnfunktion bei. Die Gemeinde Sulzetal leistet damit einen
Beitrag zur Innenentwicklung gemal § 1a Abs. 2 BauGB und zur Schaffung von Wohnraum

im Bestand.
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